
 

 

 

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchte ich Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten 
informieren: 
 
1. Informationen zur aktuellen Corona-Pandemie – Bayerische Regelungen 

Die gestern getroffenen Verlängerungen und Veränderungen zu den 
Ausgangsbeschränkungen für Bayern werden unter 
https://www.br.de/nachrichten/corona-news-in-english-tuerk-hrvatski-italiano-
arabic,RtP4XBT in vielen Sprachen zusammengefasst.  
Unter https://www.caritas-
wuerzburg.org/einrichtungen/ehrenamtskoordination-fl%C3%BCchtlingshilfe-
landkreis#informationen-zu-corona-covid-19 finden Sie bei Interesse weitere 
Seiten, die Informationen mehrsprachig bereitstellen oder gezielt zur Situation 
für Geflüchtete und Migranten informieren.  
 

2. Malteser Würzburg – Ehrenamtliche „Corona-Hilfe“  
Die Malteser Würzburg haben aktuell einen Einkaufsservice, Mobile 
Essensausgabe (Tafel-Ersatzdienst), Virtuelle Nachhilfe und einen Telefondienst 
„Erzähl doch mal!“ eingerichtet. Die Angebote werden unter 
https://www.malteser-bayern.de/corona-hilfe-wuerzburg.html vorgestellt. Auf 
der Seite können sich auch Menschen melden, die die Angebote nutzen 
möchten. Weitere Helfer*innen werden aktuell nicht gesucht.  
Informationen zum Einkaufservice und zum Telefondienst „Erzähl doch mal!“ 
finden Sie bei Interesse auch in den angehängten PDFs 
(FL_Einkaufsservice_20200407; FL_Erzähldochmal_20200407-junior; 
FL_Erzähldochmal_20200407-senior).  

 
3. Netzwerktagung in digitaler Quarantäne von 11. Bis 14. Mai 2020 

Das Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge hat die geplante Tagung für 
dieses Jahr in eine digitale Netzwerk-Tagung umgewandelt. Von 11. Bis 14. Mai 
2020 finden inhaltliche Impulse in Form von Lesungen, Podiumsgesprächen, 
Workshops und eines Quiz statt, für die man sich auch einzeln unter 
https://event.dihk.de/NWT_digital anmelden kann. Dort finden Sie auch nähere 
Informationen zu den einzelnen Impulsen. Die Veranstaltung ist kostenfrei und 
für alle Interessierten offen.  
 

4. Mehrsprachige Beratung zu Fragen des Arbeitsrechts vor dem Hintergrund der 
Corona-Pandemie 
Das Projekt Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge (AZF3) bietet bis 30. Mai 2020 
mehrsprachige Beratung per Telefon und E-Mail zu Arbeitsrechtlichen Fragen 
vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie für Menschen aus dem ganzen 
Bundesgebiet an. Die Liste der Beratungstelefone, Ansprechpartner*innen und 
Sprachen finden Sie im angehängten PDF (IQ_Faire 
Integration_Beratung_Telefonliste_Corona_04-2020). Ergänzend hat das IQ-
Netzwerk häufige Fragen zum Arbeitsrecht und die Antworten dazu in einem 
PDF zusammengetragen. Das PDF finden Sie angehängt auf Deutsch (IQ_FAQ 
Corona und Arbeitsrecht_Deutsch) und Englisch (IQ_Questionnaire Coronavirus 
and Labor Law_English). Eine Übersetzung ins Arabische ist in Arbeit.  
Auf der Seite http://azf3.de/corona-pandemie-informationen-zum-arbeitsrecht/ 
gibt das Projekt einen noch umfassenderen Einblick in den Themenbereich und 
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      Werde Helfer! 


 


Wenn Sie zu einer sogenannten Risikogruppe gehören oder 


unter Quarantäne stehen, erledigen unsere freiwilligen Hel-


fer kostenlos Ihre Lebensmitteleinkäufe oder ähnliche Be-


sorgungen. Mit Risikogruppen gemeint sind:  


• Ältere Personen 


• Personen mit Vorerkrankungen 


• Personen mit unterdrücktem Immunsystem 


• Personen mit Behinderung 


Ablauf: Vermittlung eines Helfers über die Malteser-Hot-


line. Der Einkauf wird unkompliziert am Telefon bespro-


chen, persönlicher Kontakt vermieden, Geldübergabe er-


folgt ausschließlich in bar. 


Hinweis: Unsere Helfer erledigen nur Einkäufe, die der 


Haushaltsgröße angepasst sind, und bringen keine schwe-


ren Lieferungen.  


*Kosten der Hotline aus dem deutschen Festnetz: Mo-Fr von 9-18 Uhr: 6,3 Cent je 30 Sek. Rufen Sie über Mobilfunk  


(Handy) an, können die Kosten abweichen. 


Malteser- 


Einkaufsservice 
0700 / 62 58 37 37 * 


 (0700 / MALTESER) (Mo.-Fr. 8-14 Uhr) 
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Du fühlst Dich manchmal allein? Durch die Corona-Krise kannst Du keinen Besuch mehr empfangen 


oder Freunde besuchen? Du würdest trotzdem gerne neue Leute kennenlernen, aus Deinem Leben 


erzählen oder jemandem zuhören? 


Neben dem Einkaufsservice bieten die Malteser Würzburg auch einen Telefondienst. Wir verbinden 


Menschen in dieser schwierigen Zeit miteinander zum Plaudern und Erzählen. 


Hast Du Interesse? Wende Dich bitte an unsere Hotline unter 0700 – 62 58 37 37*  


*(Mo.-Fr. 8-14 Uhr) Kosten der Hotline aus dem dt. Festnetz: 6,3 Cent je 30 Sekunden. Mobilfunkkosten können abweichen. 


 


 


 


Du fühlst Dich manchmal allein? Durch die Corona-Krise kannst Du keinen Besuch mehr empfangen 


oder Freunde besuchen? Du würdest trotzdem gerne neue Leute kennenlernen, aus Deinem Leben 


erzählen oder jemandem zuhören? 


Neben dem Einkaufsservice bieten die Malteser Würzburg auch einen Telefondienst. Wir verbinden 


Menschen in dieser schwierigen Zeit miteinander zum Plaudern und Erzählen. 


Hast Du Interesse? Wende Dich bitte an unsere Hotline unter 0700 – 62 58 37 37*  


*(Mo.-Fr. 8-14 Uhr) Kosten der Hotline aus dem dt. Festnetz: 6,3 Cent je 30 Sekunden. Mobilfunkkosten können abweichen. 


Telefondienst der Malteser Corona-Hilfe 


Erzähl doch mal! 


Telefondienst der Malteser Corona-Hilfe 


Erzähl doch mal! 
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Sie fühlen sich manchmal allein? Durch die Corona-


Krise können Sie keinen Besuch mehr empfangen 


oder Freunde besuchen? Sie würden gerne aus Ihrem 


Leben erzählen oder jemandem zuhören? 


Neben dem Einkaufsdienst bieten die Malteser Würz- 


burg auch einen Telefonservice. Ein ehrenamtlicher 


Helfer / eine ehrenamtliche Helferin meldet sich nach 


Absprache bei Ihnen zum Plaudern und Erzählen. 


Haben Sie Interesse? Bitte wenden Sie sich an unsere 


Hotline unter 0700 – 62 58 37 37* (Mo.-Fr. 8-14 Uhr) 


*Kosten der Hotline aus dem deutschen Festnetz: 6,3 Cent je 30 


Sekunden. Mobilfunkkosten können abweichen. 


 


 


 


 


 


 


   


Sie fühlen sich manchmal allein? Durch die Corona-


Krise können Sie keinen Besuch mehr empfangen 


oder Freunde besuchen? Sie würden gerne aus Ihrem 


Leben erzählen oder jemandem zuhören? 


Neben dem Einkaufsdienst bieten die Malteser Würz- 


burg auch einen Telefonservice. Ein ehrenamtlicher 


Helfer / eine ehrenamtliche Helferin meldet sich nach 


Absprache bei Ihnen zum Plaudern und Erzählen. 


Haben Sie Interesse? Bitte wenden Sie sich an unsere 


Hotline unter 0700 – 62 58 37 37* (Mo.-Fr. 8-14 Uhr) 


*Kosten der Hotline aus dem deutschen Festnetz: 6,3 Cent je 30 


Sekunden. Mobilfunkkosten können abweichen. 


 


Telefondienst der Malteser Corona-Hilfe 


Erzähl doch mal! 


Telefondienst der Malteser Corona-Hilfe 


Erzähl doch mal! 
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Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

verweist auf hilfreiche Materialien und Beratungsmöglichkeiten zum Thema 
Arbeitsrecht für Geflüchtete. 

  
5. Zustellung von BAMF-Bescheiden während der Corona-Pandemie 

Das BAMF hat die Zustellung von Bescheiden im Rahmen der Corona-
Pandemie angepasst. Bis heute wurden nur noch positive Bescheide 
verschickt. Ab 20. April 2020 werden zusätzl ich auch wieder Bescheide 
verschickt, wenn ein Anwalt im Verfahren beteiligt war. Ab dem 04. Mai ist 
aktuell geplant, wieder alle Bescheide zu verschicken. Ausführlicher 
beschrieben finden Sie die Regeln bei Interesse im angehängten PDF (BAGFW 
15.04.2020 (2)). 

 
6. Kollektives Corona-Tagebuch – 360°-Projekt am Staatstheater Nürnberg 

Das Staatstheater Nürnberg lädt alle Menschen ein, ihre Notizen, Bilder, 
Tagebucheinträge aus dem Alltag mit Corona als Briefe, Postkarten oder E-
Mails in Form eines kollektiven Corona-Tagebuchs zu teilen. Die Einsendungen 
sollen dann in Auszügen und anonymisiert im digitalen Fundus des 
Staatstheaters veröffentlicht werden.  
Für die Beiträge (Texte bis zu 150 Wörter) können Sie sich an folgenden Fragen 
orientieren: Wie erlebe ich diese besondere, herausfordernde Zeit? Was 
beschäftigt mich? Was macht mir Mut? Wo erlebe ich gesellschaftliche 
Solidarität? Und was fehlt mir am meisten? 
Wer gerne Teil einer zeitgeschichtlichen Dokumentation werden möchte, kann 
die Beiträge an 360grad@staatstheater-nuernberg.de schicken. Dem Theater ist 
es dabei wichtig, die Vielfalt der Gesselschaft in den Einsendungen sichtbar zu 
machen und insbesondere auch benachteiligte Gruppen zu Wort kommen zu 
lassen.  
Alle Informationen und Kontaktdaten finden Sie zusätzlich in Englisch und 
Deutsch zusammengefasst in den angehängten PDFs (Staatstheater_Tagebuch; 
Staatstheater_Diary). 

 
Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit, schon jetzt ein schönes Wochenende und 
weiterhin viel Kraft für Ihr großartiges Engagement.  
  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Tobias Goldmann  
 
 

 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V.  
Ehrenamtskoordination Flüchtlingshelferkreise  
Randersackerer Straße 25  
97072 Würzburg  
Tel. 0931 38659-118  

mailto:360grad@staatstheater-nuernberg.de



– WICHTIG –


Sie haben wegen der Corona-Krise Fragen oder Probleme als Arbeitnehmer*in und wollen mehr über Ihre 


Rechte und Pflichten wissen? Zwischen dem 01. April und dem 30. Mai 2020 können Sie, egal in welcher 


Region Deutschlands Sie wohnen, Ihre Fragen an die Beratungsstellen „Faire Integration“ in Ihrer 


Herkunftssprache stellen.  


Sollten Sie unter den unten genannten Telefonnummern niemanden erreichen, schreiben Sie eine E-Mail 


mit Ihrer Frage an: sfi@dgb-bildungswerk.de.


Wir werden Ihre Anfrage schnellstmöglich einer Berater*in weiterleiten, die Sie in Ihrer Herkunftssprache 


beraten kann.


Arabisch: Sie haben wegen der Corona-Krise Fragen oder Probleme als Arbeitnehmer*in und wollen mehr 


über Ihre Rechte und Pflichten wissen? Für die Beratung bei arbeits- und sozialrechtlichen Fragen auf 


Arabisch rufen Sie bitte folgende Nummern an:


Mustafa Alia | Mobil: 0175 535 5867| E-Mail : mustafa.alia@emwu.org


Mahmood Abo-Jeap | Tel.: 0471 92 231 12 | Mobil: 0151 46 27 30 69 | E-Mail: mahmood.abo-


jeap@arbeitundleben-bhv.de


Tarek Jabi | Tel.: 040 607 707 432 / -35 | E-Mail: tarek.jabi@hamburg.arbeitundleben.de


Amer Saikali | Tel.: 069 407 697 40 | Mobil: 01511 438 79 68 | E-Mail: amer.saikali@emwu.org


Ahmad Sharaf | Tel.: 0151 541 615 93 | E-Mail: ahmad.sharaf@emwu.org


Mousa Othman | Mobil: 0151 730 524 90 | E-Mail: Mousa.Othman@dgb-bildungswerk.de


Saleh Muzayek | Tel.: 0681 4005 363 / 0681 4005 364 | E-Mail: saleh.muzayek@arbeitskammer.de


Abdulaziz Bachouri | Tel. : 0341 7100 50 | E-Mail: Bachouri@arbeitundleben.eu / faire-


integration@arbeitundleben.eu


Pauline Lendrich | Tel.: 0159 013 809 06 | E-Mail: lendrich@arbeitundleben.org


Saher Ayyash | Tel.: 0431 696 684 55 | E-Mail: fi-beratung@advsh.de


Anne Willecke | Tel.: 0361 21727 16 | E-Mail: faire-integration@dgb-bwt.de


Dari: Sie haben wegen der Corona-Krise Fragen oder Probleme als Arbeitnehmer*in und wollen mehr über 


Ihre Rechte und Pflichten wissen? Für die Beratung bei arbeits- und sozialrechtlichen Fragen auf Dari rufen 


Sie bitte folgende Nummer an:


Hamta Naim-Ayubi | Tel.: 0561 202 907 30| E-Mail: hamta.naim-ayubi@emwu.org


Tigrinya: Sie haben wegen der Corona-Krise Fragen oder Probleme als Arbeitnehmer*in und wollen mehr 


über Ihre Rechte und Pflichten wissen? Für die Beratung bei arbeits- und sozialrechtlichen Fragen auf 


Tigrinya rufen Sie bitte folgende Nummer an:


Fkreyesus Ghebreyesus | Tel.: 0911 278 709 48 | Mobil: 0151 187 421 85 | E-Mail: fkreyesus@emwu.org


Türkisch: Sie haben wegen der Corona-Krise Fragen oder Probleme als Arbeitnehmer*in und wollen mehr 


über Ihre Rechte und Pflichten wissen? Für die Beratung bei arbeits- und sozialrechtlichen Fragen auf 


Türkisch rufen Sie bitte folgende Nummern an:


Tülay Güner | Tel.: 0711 986 939 75 | E-Mail: tuelay.guener@adis-ev.de / info@mira-beratung.de
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Janna Bieker | Tel.: 069 40769739 | Mobil: 0151 42369374 | E-Mail: janna.bieker@dgb-bildungswerk.de


Aydogan Gül | Tel.: 0231 997 701 50 | Mobil: 0170 989 8099 | E-Mail: aydogan.guel@dgb-bildungswerk.de


Russisch: Sie haben wegen der Corona-Krise Fragen oder Probleme als Arbeitnehmer*in und wollen mehr 


über Ihre Rechte und Pflichten wissen? Für die Beratung bei arbeits- und sozialrechtlichen Fragen auf 


Russisch rufen Sie bitte folgende Nummern an:


Olga Klus | Tel.: 030 513 019 264 | Mobil: 0179 424 0108 | E-Mail: klus@berlin.arbeitundleben.de 


Milena Detzner | Tel.: 0471 92231 12 | Mobil: 0151 46273068 | E-Mail: milena.detzner@arbeitundleben-


bhv.de


Dina Khuzhamatova | Tel.: 040 607 707 436 | E-Mail: dina.khuzhamatova@hamburg.arbeitundleben.de


Spanisch: Sie haben wegen der Corona-Krise Fragen oder Probleme als Arbeitnehmer*in und wollen mehr 


über Ihre Rechte und Pflichten wissen? Für die Beratung bei arbeits- und sozialrechtlichen Fragen auf 


Spanisch rufen Sie bitte folgende Nummer an:


Yaiza Rojas Matas | Tel.: 040 607 707 432 / -35 | E-Mail: yaiza.rojas-matas@hamburg.arbeitundleben.de


Japanisch: Sie haben wegen der Corona-Krise Fragen oder Probleme als Arbeitnehmer*in und wollen mehr 


über Ihre Rechte und Pflichten wissen? Für die Beratung bei arbeits- und sozialrechtlichen Fragen auf 


Japanisch rufen Sie bitte folgende Nummer an:


Aja Fukuda Radojevic |Tel.: 07071 79 559 13 | E-Mail: aja.fukuda-radojevic@mira-beratung.de / info@mira-


beratung.de


Do you have questions or problems because of the corona-crisis and want to know more about your rights 


and obligations as an employee? For advice on labor and social law issues in English and German, call the 


following numbers:


Björn Scherer |Tel.: 07071 79 559 13 | E-Mail: bjoern.scherer@adis-ev.de / info@mira-beratung.de


Margarete Brugger | Tel.: 0176 434 01 400 | E-Mail: margarete.brugger@adis-ev.de 


Marie Bauer | Tel.: 0911 278 709 46 | Mobil: 0160 292 3906 | E-Mail: Marie.Bauer@dgb-bildungswerk.de


Susanne Riepe | Tel.: 0173 3177 672 | E-Mail: susanne.riepe@caritas-goerlitz.de


Jacob Bobzin | Tel.: 0385 581 57 90 | Mobil: 0152 015 759 06 | E-Mail: jb-iq@fluechtlingsrat-mv.de


Winnie Akeri | Tel.: 0511 12105 12 | Mobil: 0176 439 079 58 | E-Mail: heike.mueller@aul-nds.de


Christiane Tenbensel | Tel.: 0231 997 722 91 | Mobil: 0170 847 9094 | E-Mail: christiane.tenbensel@dgb-


bildungswerk.de


Kirstin Rohleder | Tel.: 06131 3284 89 |E-Mail: kirstin.rohleder@mki-ev.de 


Nadine Mühlenberg | Tel.: 0341 7100 50 | E-Mail: muehlenberg@arbeitundleben.eu / faire-


integration@arbeitundleben.eu


Johanna Frank | Tel.: 0431 696 684 55 | E-Mail: fi-beratung@advsh.de


Benjamin Heinrichs | Tel.: 0361 21727 16 | E-Mail: faire-integration@dgb-bwt.de
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FAQ : Corona und Arbeitsrecht  
 


Mein Arbeitgeber will, dass ich meine Arbeitsstunden reduziere. Muss ich das akzeptieren? 


Arbeitgeber können auf die Corona-Krise mit sogenannter „Kurzarbeit“ reagieren. Kurzarbeit bedeutet, dass Sie weniger 
Stunden arbeiten, als im Arbeitsvertrag vereinbart sind. Für weniger Arbeitsstunden bekommen Sie weniger Lohn. Was 
das sogenannte „Kurzarbeitergeld“ ist, können Sie in der nächsten Frage lesen. Bei der sogenannten „Kurzarbeit Null“ 
arbeiten Sie vorübergehend gar nicht. 


Unternehmen können Kurzarbeit nicht alleine festlegen! Wenn eine vertragliche Regelung (Ihr Arbeitsvertrag, ein 
Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung) Kurzarbeit vorsieht, dann kann der Arbeitgeber Kurzarbeit anordnen. Wenn 
es keine vertragliche Regelung zur Kurzarbeit gibt, muss der Betriebsrat der Kurzarbeit zustimmen. Was ein Betriebsrat 
ist und welche Aufgaben er hat, finden Sie hier und hier. In Betrieben ohne Betriebsrat und ohne vertragliche Regelungen 
muss der Arbeitgeber die Einführung von Kurzarbeit mit allen Beschäftigten vereinbaren, also direkt mit Ihnen. Wenn Sie 
in Kurzarbeit arbeiten haben Sie Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Was Kurzarbeitergeld ist, können Sie in der nächsten 
Frage lesen. Lassen Sie sich von einer Faire Integration Beratungsstelle beraten, wenn Sie unsicher sind, ob Sie eine 
Einverständniserklärung unterschreiben sollen! Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht verstehen. 


Was ist Kurzarbeitergeld? 


Wegen des Corona-Virus gibt es neue Regeln für Kurzarbeit. Ihr Arbeitgeber kann, unter bestimmten Voraussetzungen, 
Kurzarbeitergeld bei der zuständigen Agentur für Arbeit beantragen. Näheres zu den Voraussetzungen können Sie hier 
lesen. Wenn die Voraussetzungen stimmen, bewilligt die Behörde das Kurzarbeitergeld. Ihren Lohn bekommen Sie 
weiterhin von Ihrem Arbeitgeber und nicht von der Agentur für Arbeit.  


Wenn Sie weniger Stunden bei Ihrem Arbeitgeber arbeiten, dann bekommen Sie auch weniger Lohn. Das Kurzarbeitergeld 
ist das Geld, das Sie für Ihren ausgefallenen Lohn bekommen. Das sind 60% (wenn ein Kind bei Ihnen wohnt 67%) von 
dem Nettolohn, der wegfällt, weil Sie in Kurzarbeit sind. Der Arbeitgeber kann das Kurzarbeitergeld zu bis zu 90% 
aufstocken. Eine Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes finden Sie auf der Website der Bundesagentur für Arbeit.  


Wichtig: Auch Personen, die in der Leiharbeit tätig sind, können Kurzarbeitergeld bekommen! Auch Auszubildende haben 
unter gewissen Umständen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Es gibt kein Kurzarbeitergeld für Beschäftigte, die einen 
Minijob haben.  


Wenn das Kurzarbeitergeld nicht ausreicht, damit Sie Ihren Lebensunterhalt finanzieren, können Sie aufstockende 
Leistungen beim Jobcenter oder dem Sozialamt beantragen. Das gilt auch für: Personen, die eine Duldung oder eine 
Aufenthaltsgestattung haben und Personen, mit einem Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit oder Ausbildung.   


Achtung: Wenn Sie aufstockend Geld vom Jobcenter oder dem Sozialamt bekommen, kann dies in manchen Fällen 
Konsequenzen für Ihren Aufenthalt haben! Der Bezug von Kurzarbeitergeld alleine hat keine Auswirkungen auf Ihren 
Aufenthalt.  Bei Fragen lassen Sie sich unbedingt beraten! 


Bekomme ich weiterhin meinen Lohn, wenn mein Betrieb geschlossen wird? 


Hierbei gibt es drei Möglichkeiten: 


1. Eine Behörde stellt Ihren Betrieb unter Quarantäne, weil zum Beispiel viele Beschäftigte an dem Corona-Virus 
erkrankt sind. Hierzu gilt: Der Arbeitgeber trägt grundsätzlich das Betriebsrisiko, auch wenn plötzlich betriebliche 
Probleme auftreten, die er nicht verursacht hat. Der Arbeitgeber muss deshalb auch Ihren Lohn weiterbezahlen, wenn 
die Betriebsschließung extern von einer Behörde angeordnet wurde.  


2. Ihr Arbeitgeber schließt den Betrieb, weil er keine Arbeit mehr für Sie hat. Wenn er die Voraussetzungen erfüllt, kann 
er von der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeitergeld beantragen. Was „Kurzarbeitergeld“ bedeutet können Sie in der 
Frage: „Was ist Kurzarbeitergeld“ nachlesen. 



https://www.faire-integration.de/de/article/443.was-ist-ein-betriebsrat-was-ist-ein-personalrat.html

https://www.faire-integration.de/de/article/444.welche-aufgaben-hat-der-betriebsrat.html

http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/erleichtertes-kurzarbeitergeld.html

https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug050-2016_ba014803.pdf
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3. Ihr Arbeitgeber schließt den Betrieb freiwillig oder vorsorglich. Dann dürfen Sie zu Hause bleiben und der Arbeitgeber 
muss Ihnen weiterhin Ihren Lohn bezahlen. 


Darf mir mein Arbeitgeber kündigen, weil er momentan keine Arbeit für mich hat? 


Wenn Sie seit mehr als 6 Monaten in einem Betrieb mit 10 und mehr Mitarbeitenden arbeiten, gilt der gesetzliche 
Kündigungsschutz. Das heißt, für eine Kündigung müssen bestimmte Gründe vorliegen. Die aktuelle Corona–Krise ist nicht 
automatisch ein Grund für eine betriebsbedingte Kündigung. Wenn Ihnen Ihr Arbeitgeber mit dieser Begründung kündigt, 
können Sie das rechtlich überprüfen lassen. Dafür müssen Sie innerhalb von drei Wochen Kündigungsschutzklage beim 
zuständigen Arbeitsgericht einreichen.  


Achtung: Wenn Ihr Arbeitgeber möchte, dass Sie eine Kündigung unterschreiben, dann ist das vielleicht eine 
Eigenkündigung oder ein Aufhebungsvertrag. Das kann Ihnen Nachteile bringen. Lassen Sie sich, bevor Sie 
unterschreiben, deswegen unbedingt beraten! Die Beratungsstelle Faire Integration berät Sie dazu gerne. Lesen Sie 
auch die Informationen auf unserem Flyer „Kündigung – was ich wissen muss!“. 


Wichtig: Eine Kündigung könnte vielleicht Folgen für Ihren Aufenthalt haben. Bei Fragen lassen Sie sich unbedingt 
beraten! 


Hat mein Arbeitgeber das Recht, mich nach Hause zu schicken? 


Der Arbeitgeber darf Sie nach Hause schicken, wenn er den Eindruck hat, dass Sie krank sind und aufgrund einer Infektion 
ein Risiko für Kolleg*innen besteht. Der Arbeitgeber kann Sie auch vorsorglich nach Hause schicken. In beiden Fällen muss 
Ihr Arbeitgeber Ihren Lohn weiterbezahlen.  


Wenn Sie gesund sind und arbeiten können, braucht der Arbeitgeber einen guten Grund oder Ihre Zustimmung, um Sie 
nach Hause zu schicken. Hat er keinen guten Grund, haben Sie das Recht, weiter Ihren vollen Lohn zu bekommen. Der 
Arbeitgeber darf nicht alleine, also ohne Ihre Zustimmung, entscheiden, dass Sie in der Zeit, in der Sie nicht eingesetzt 
werden, Überstunden abbauen, Urlaub nehmen oder das Guthaben von Ihrem Arbeitszeitkonto abbauen. Was ein 
Arbeitszeitkonto ist, können Sie hier nachlesen. 


Habe ich Anspruch auf Home-Office, also darauf, in der aktuellen Situation von zu Hause zu arbeiten? 


Einen Anspruch darauf, von zu Hause zu arbeiten, also „Home-Office“ zu machen, haben Sie nicht. Wenn Sie von zu Hause 
arbeiten wollen, müssen Sie das mit Ihrem Arbeitgeber absprechen. Zurzeit treffen viele Arbeitgeber Home-Office 
Regelungen. Wenn Sie ein solches Angebot von Ihrem Arbeitgeber bekommen, sollten Sie das nutzen. Home-Office 
Regelungen können sich aus Betriebsvereinbarungen oder einem Tarifvertrag ergeben. Wenn es in Ihrer Firma einen 
Betriebsrat gibt, fragen Sie bei Ihrem Betriebsrat nach, welche Regelungen für Sie gelten. Was ein Betriebsrat ist, können 
Sie hier und hier nachlesen.  


In manchen Betrieben ist ein Arbeiten von zu Hause schwierig. Wenn es in Ihrem Betrieb keine Home-Office Regelung 
gibt, müssen Sie bei Ihrem Arbeitgeber nachfragen, ob Sie von zu Hause arbeiten können. 


 


Für Auszubildende: 


 


Meine Berufsschule ist wegen Corona zu. Was soll ich tun?  


Wenn die Berufsschule geschlossen ist, müssen Sie im Betrieb erscheinen. Es sei denn, der Betrieb ist wegen Quarantäne 
geschlossen. Bei Prüfungen müssen Sie immer bei der entsprechenden Stelle fragen, ob die Prüfung stattfindet. Näheres 
finden Sie auch unter diesem Link. 


Achtung: Wenn Sie eine Ausbildungsduldung haben und gekündigt werden, lassen Sie sich schnell beraten! 



https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.faire-integration.de%2Fkontext%2Fcontrollers%2Fdocument.php%2F74.d%2Fe%2F92cadd.pdf%3Ffbclid%3DIwAR06EPQAeSCVu_s3ORaBF72eoVXFJzxDe9OlSuIg4whXli4PIP1bhj6hTrE&h=AT1d4uG25RPMqqA8agJdvTEieEJCPpddXeK4GYSp7futd_kfKrWc5884r69NzWVOff6M8PgAWQnxl3BY1TywPrWGdKl5b6zvGnxJcUXv-RGbcH30Kw4EMs2mwh_avp8PeR8iKz6sZAps48mYymoAp-80lq2h22OP-VPvCTrOcMtAI0VrJ7i5Zzkb3J0UfrK-S14aFSfsdcCXr0hoUpMynlqSojLYsKR84Zvfsk-wb6sQrPE_CYN5mao1kCTgoI_H5rZprect8M9VB8ldQm7vg7Y2hLHTC6gOwXWgk8xRcqdK2Kt2Y521khPJtiuOCqS4fqlcDULAbh6WHrHC0WMv3Gwbpyb70M3aJe5safj_utre36qof0j3cg7u0GbEpbi-GzDLI-Tt8W2jWzVzW1Cz3c5G5MJn_AB1TiMtjEcJ0Pf_zx6r_Beq9rZcbjHcH3qtXmkvxCWuJ4nqTPjnpq1iNAaUEBckLwjznHSa1irMSR6d9ItI7sjRSBwhAuYIEm7XcglFj6yMItWo0_aiKD5uV76nbOGkloaQzUlgtkYk7hyuDITLht2cLH20voMK-I49J46qvmNibWuBE7E6Nr7Ru9wrYhLj8yLHGgmpHGO_XnZzHXmQPiLZCYsaWRc3xZn3wg

https://www.faire-integration.de/de/article/34.was-ist-ein-arbeitszeitkonto-und-wie-funktioniert-es.html?sstr=arbeitszeitkonto

https://www.faire-integration.de/de/article/443.was-ist-ein-betriebsrat-was-ist-ein-personalrat.html

https://www.faire-integration.de/de/article/444.welche-aufgaben-hat-der-betriebsrat.html

https://www.ihk-nordwestfalen.de/bildung/ausbildung/bildung-a-z/coronavirus-faq-ausbildung--4721392
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Der Kindergarten/die Schule meines Kindes ist wegen des Corona-Virus geschlossen. Ich muss zu Hause bleiben und 
auf mein Kind aufpassen. Bekomme ich für die Zeit, in der ich mein Kind betreue, weiter Geld vom Arbeitgeber? 


Eltern müssen alles machen, um die Betreuung ihrer Kinder zu sichern. Wenn Sie keine andere Möglichkeit für die 
Betreuung Ihrer Kinder haben (z.B. durch den anderen Elternteil), können Sie unter gewissen Umständen für eine Zeit von 
bis zu 6 Wochen einen Teil Ihres Nettolohnes (67%) zurückbekommen (jedoch maximal 2016 EUR netto). Ihr Geld 
bekommen Sie weiterhin von Ihrem Arbeitgeber. Bevor Sie Anspruch auf diese Zahlung haben, müssen Sie Ihren Urlaub 
aus dem Vorjahr, sowie den bereits vorab verplanten Urlaub nehmen und Überstunden abbauen.  


Dies ist eine neue Regelung, die die Bundesregierung wegen der Corona-Krise verabschiedet hat. Diese Regelung gilt für 
Eltern, die ein Kind unter 12 Jahre haben. Diese Regelung gilt nicht für Ferienzeiten. Bei Fragen melden Sie sich bei einer 
Faire Integration Beratungsstelle! 


Achtung: Wenn Sie in einem sogenannten „systemrelevanten Beruf“ arbeiten (z.B. als Ärzt*in, Polizist*in, Alten- oder 
Krankenpfleger*in usw.) hat Ihr Kind eventuell Anspruch auf eine Notbetreuung. In diesem Fall können Sie Ihr Kind in die 
Schule/Kita bringen, die sie normalerweise besuchen. In manchen Bundesländern reicht es, wenn ein Elternteil in einem 
systemrelevanten Beruf arbeitet.  


Wenn Sie aufgrund der Corona Krise weniger verdienen, zum Beispiel, weil Sie Kurzarbeitergeld bekommen, und Ihr Lohn 
nicht für den Lebensunterhalt Ihrer Familie ausreicht, können Sie unter gewissen Umständen ein Kinderzuschlag von bis 
zu 185 EUR im Monat beantragen. Ab April 2020 müssen Familien, die einen Antrag auf den Kinderzuschlag stellen, das 
Einkommen des letzten Monats vor der Antragstellung nachweisen. Diese Regelung soll befristet bis zum 30.09.2020 
gelten. Den Antrag auf den sogenannten „Notfall-Kinderzuschlag“ (Notfall KiZ) müssen Sie bei Ihrer Familienkasse 
abgeben. Dies können Sie auch online tun. Nähere Informationen finden Sie auf der Seite der Agentur für Arbeit. 


Kann mein Arbeitgeber mich verpflichten, Überstunden zu machen, wenn meine Kolleg*innen krank sind und nicht 
arbeiten können?  


Überstunden müssen immer vorher vereinbart sein: im Arbeitsvertrag, in einer Betriebsvereinbarung oder im 
Tarifvertrag. Wenn es keine Vereinbarung dazu gibt, darf der Arbeitgeber nicht einseitig, also ohne Ihr Einverständnis, 
Überstunden anordnen. In außergewöhnlichen Situationen können Sie vom Arbeitgeber verpflichtet werden, 
Überstunden zu leisten. Dies gilt zum Beispiel, wenn der Arbeitgeber durch Überstunden einen Schaden abwehren kann, 
der ihm droht und der nicht anders vermieden werden kann.  


Hat der Arbeitgeber das Recht, mich in den Urlaub zu schicken? 


Beim Festlegen des Urlaubs muss der Arbeitgeber grundsätzlich Ihre Wünsche berücksichtigen. Er kann Sie grundsätzlich 
nicht zwingen, Urlaub zu nehmen. Wenn Sie in Kurzarbeit sind, können für Sie andere Regelungen gelten.  Bei Fragen 
melden Sie sich in einer Faire Integration Beratungsstelle!  


Kann ich meinen beantragten Urlaub verschieben? 


Wenn Sie einen Urlaubsantrag gestellt haben und der Arbeitgeber ihn genehmigt hat, dann ist das eine zweiseitige 
Vereinbarung, an die beide Seiten gebunden sind. Ihren Urlaub können Sie daher nur mit Zustimmung des Arbeitgebers 
verschieben. Sprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber, ob dies unter den gegebenen Umständen möglich ist.  


Was passiert, wenn mein Bus, meine S- und U-Bahn oder mein Zug nicht mehr fährt?  


Der Weg zur Arbeit ist Sache der Beschäftigten. Diese tragen auch das sogenannte „Wegerisiko“. Dies bedeutet, dass Sie 
als beschäftigte Person sicherstellen müssen, dass Sie Ihren Arbeitsort erreichen. Ihr Arbeitgeber muss Sie für die Tage, 
die Sie wegen diesen Umständen nicht zur Arbeit kommen, nicht bezahlen. 


In der aktuellen Ausnahmesituation könnte es sinnvoll sein mit dem Arbeitgeber zu sprechen. Vielleicht lässt sich eine 
geeignete Lösung finden (z.B. Home-Office). Lesen Sie dazu auch die Antwort auf der Frage: „Habe ich Anspruch auf Home-
Office, also darauf in der aktuellen Situation von zu Hause zu arbeiten?“. 



http://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/notfall-kiz
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Ich habe den Verdacht, mich mit Corona infiziert zu haben. Muss ich in Quarantäne? 


Wenn Sie einen begründeten Verdacht haben, sich angesteckt zu haben (z.B. weil Sie mit einer Person in Kontakt waren, 
die mit dem Corona-Virus infiziert ist), sollten Sie Ihren Arbeitgeber sofort darüber informieren. Danach müssen Sie 
klären, ob eine medizinische Untersuchung notwendig ist.  


Darüber hinaus kann die zuständige Behörde entscheiden, dass Sie in Quarantäne müssen, auch wenn Sie selbst nicht 
erkrankt sind. Das ist z.B. dann der Fall, wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in einem besonders betroffenen Gebiet in 
Deutschland bzw. in einem internationalen Risikogebiet waren oder weil Sie Kontakt zu einer Person hatten, die am 
Corona-Virus erkrankt ist. Beachten Sie dafür die aktuellen Hinweise der Ärzte und Gesundheitsbehörden an Ihrem 
Wohnort. Darin wird Ihnen erklärt wie Sie sich verhalten sollten, wenn Sie den Verdacht haben, sich infiziert zu haben. 
Ob Sie in Quarantäne müssen, entscheidet immer die zuständige Behörde, wie das Gesundheitsamt. 


Bekomme ich, wenn ich in Quarantäne bin weiterhin Geld von meinem Arbeitgeber? 


Quarantäne bedeutet, dass Sie für einen bestimmten Zeitraum zu Hause bleiben müssen. Das entscheidet immer die 
zuständige Behörde, wie das Gesundheitsamt. Während der Zeit Ihrer Quarantäne bekommen Sie weiterhin Ihr Geld. Wer 
zuständig für den Ausfall Ihres Gehalts ist, regelt das Infektionsschutzgesetz.  


Achtung: Wenn in Ihrem Betrieb jemand mit dem Corona-Virus infiziert ist, so kann es sein, dass Kolleg*innen, die im 
Kontakt mit der Person waren, in Quarantäne geschickt werden. Klären Sie das im konkreten Fall mit Ihrem Arbeitgeber 
und der Gesundheitsbehörde vor Ort ab! 


Solange Sie gesund sind und die Umstände dies erlauben müssen Sie eventuell während einer Quarantäne aus dem Home-
Office arbeiten. Sprechen Sie dies mit Ihrem Arbeitgeber ab. 


Was passiert mit meinem Lohn, wenn ich am Corona-Virus erkrankt bin? 


Wenn Sie sich tatsächlich mit dem Corona-Virus infiziert haben, sind Sie arbeitsunfähig und bekommen eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung von Ihre*r Ärzt*in. Diese müssen Sie an Ihren Arbeitgeber sowie Ihre Krankenkasse 
schicken. Hier gelten die normalen Regelungen bei einer Arbeitsunfähigkeit. In der Zeit, in der Sie nicht arbeiten, werden 
Sie nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz für 6 Wochen vom Arbeitgeber weiterbezahlt. Danach erhalten Sie Krankengeld 
von der Krankenkasse. Wer über seine Tätigkeit nicht krankenversichert ist, wie z.B. Minijobber und Personen, die einer 
studentischen Beschäftigung nachgehen, bekommt kein Krankengeld. 


Achtung: Normalerweise müssen Sie Ihrem Arbeitgeber nicht den Grund Ihrer Arbeitsunfähigkeit sagen. Da der Corona-
Virus hochansteckend ist, ist es sehr ratsam, den Arbeitgeber und Kolleg*innen über Ihre Infizierung mit dem Corona-
Virus zu informieren. Nur so kann Ihr Arbeitgeber entsprechend reagieren und eine Ausbreitung des Corona-Virus 
vermieden werden. Eine solche Meldepflicht kann der Arbeitgeber auch in Betriebsvereinbarungen niederschreiben. 


Muss ich für eine Krankmeldung zum Arzt gehen? 


Bei leichten Erkrankungen, zum Beispiel bei leichtem Husten oder Halsschmerzen, rufen Sie in der Arztpraxis an. Sie 
müssen nicht persönlich in die Arztpraxis gehen. Nach einem Telefonat mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin können Sie eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) für maximal 14 Tage per Post erhalten. Dies ist eine neue Regelung, die vorerst bis 
23.06.2020 gilt. 


Wenn die Arztpraxis überlastet ist, kann die AU-Bescheinigung verspätet bei Ihnen ankommen. In diesem Fall geben Sie 
die AU-Bescheinigung schnell an den Arbeitgeber weiter. 


Auch die CovApp hilft Ihnen, die Notwendigkeit eines Arztbesuches oder Corona-Virus-Tests besser einzuschätzen.   


Ich habe Angst, mich mit dem Corona-Virus zu infizieren. Darf ich zu Hause bleiben? 


Die Angst, sich auf dem Weg zur Arbeit oder auf der Arbeit mit dem Corona-Virus anzustecken, ist kein Grund, nicht zur 
Arbeit zu gehen. Wenn Sie eigenständig entscheiden, zu Hause zu bleiben, ohne das mit dem Arbeitgeber abzusprechen 
und ohne eine Krankschreibung vom Arzt, kann Ihr Arbeitgeber Sie abmahnen oder kündigen. 



https://covapp.charite.de/
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Muss ich in ein Corona Risikogebiet reisen, wenn mein Arbeitgeber mich dorthin auf eine Dienstreise schickt? 


Grundsätzlich gilt: Ob Dienstreisen im In- und Ausland für Sie Pflicht sind, steht in Ihrem Arbeitsvertrag. Wenn Sie eine 
Dienstreise trotz Pflicht nicht antreten, dann kann dies ein Grund zur Abmahnung oder Kündigung sein.  


Wichtig: Dennoch gilt, dass Ihr Arbeitgeber Sie nicht uneingeschränkt überall auf Dienstreise schicken kann. Sie haben 
unter gewissen Umständen das recht eine Dienstreise zu verweigern. Der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht. Das 
bedeutet, dass er unter anderem die Gesundheit seiner Mitarbeitenden schützen muss. Gibt es eine offizielle 
Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für ein bestimmtes Land oder bestimmtes Gebiet, so muss der Arbeitgeber das 
beachten und in seine Abwägung mit einbeziehen. Sollte Ihr Arbeitgeber Sie dennoch in ein Risikogebiet auf Dienstreise 
schicken, sollten Sie immer mit dem Vorgesetzten und/oder dem Betriebsrat sprechen. Lassen Sie sich von Faire 
Integration beraten! 


Die aktuellen Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes finden Sie unter folgendem Link.  


Was muss mein Arbeitgeber tun, um mich vor Corona zu schützen?  


Der Arbeitgeber muss Sie darüber informieren, wie hoch das Risiko einer Ansteckung bei der Arbeit ist. Er muss Ihnen die 
einzuhaltenden Maßnahmen für die Hygiene mitteilen und Maßnahmen für Ihren Schutz treffen. Beschäftigte müssen 
ihre Arbeit ohne Gefahr erledigen können. Die Ansteckungsgefahr muss so gering wie möglich sein. Dazu kann es auch 
gehören, dass der Arbeitgeber Ihnen Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel in Waschräumen und an den Eingängen 
zum Betrieb zur Verfügung stellen muss. 


Wenn an ihrem Arbeitsplatz ein erhöhtes Risiko besteht, muss der Arbeitgeber das Tragen eines Mundschutzes erlauben. 
Zum Beispiel in der Pflege, in der Arztpraxis und am Flughafen.  


Muss ich die angeordneten Schutzmaßnahmen befolgen?  


Ihr Arbeitgeber hat ein Direktionsrecht. Das bedeutet, dass er Sie dazu verpflichten kann, die nötigen hygienischen 
Maßnahmen gegen die Verbreitung des Corona-Virus umzusetzen. Zum Beispiel kann der Arbeitgeber Ihnen sagen, dass 
Sie einen Mundschutz tragen und sich regelmäßig die Hände waschen oder desinfizieren sollen.  


 


 


 


Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an Ihre Faire Integration Beratungsstelle. Bitte beachten Sie, dass die Faire 
Integration Berater*innen in dieser Zeit am besten telefonisch oder per E-Mail erreichbar sind.   


Die Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) finden Sie hier:  


www.faire-integration.de/beratungsstellen   


 



https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/10.2.8Reisewarnungen.

http://www.faire-integration.de/beratungsstellen
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Questionnaire: Coronavirus and Labor Law 


 
My employer wants me to reduce my working hours. Do I have to accept that? 


Employers can respond to the corona crisis with so-called “short-time work” (Kurzarbeit). Short-time work means that 
you work fewer hours than initially agreed upon in the employment contract. The fact that you work less hours has an 
impact on your salary. You can read what the so-called “short-time work allowance” (Kurzarbeitergeld)  is in the next 
question. With the so-called "short-time work zero" (Kurzarbeit null) you temporarily do not work at all. 


Companies cannot set short-time work on their own! If a contractual agreement (e.g. your employment contract 
(Arbeitsvertrag), a collective agreement (Tarifvertrag) or a company agreement (Betriebsvereinbarung)) provides a 
certain regulation regarding short-time work, the employer is allowed to mandate short-time work. If there is no 
contractual agreement on short-time work, the works council (Betriebsrat) must agree to short-time work. You can find 
out what a works council is and about it’s responsibilities here and here. In companies without a works council and without 
contractual regulations regarding short-time work, the employer has to receive a written declaration of consent 
(Einverständniserklärung) from each employee affected by short time work. If you work in short-time work, you are 
entitled to short-time allowance. Get advice from a Fair Integration advice center if you are unsure whether you should 
sign a declaration of consent! Don't sign anything you don't understand. 


What is short-time allowance (Kurzarbeitergeld)? 


Because of the coronavirus, there are new rules for short-time work. Under certain conditions, your employer can apply 
for short-time allowance (Kurzarbeitergeld) at the responsible employment agency (Agentur für Arbeit). You can read 
more about the conditions that your employer needs to fulfill in order to receive short-time allowance here. If the 
conditions are fulfilled, the employment agency approves the short-time allowance and pays it to your employer. That is 
why you will receive both, your wages and the short-time allowance from your employer and not from the employment 
agency. 


The fact that you work fewer hours has an impact on your salary. Short-time allowance is the money you get for your 
unpaid wages. That is 60% (if you have a child living with you 67%) of the net wage lost because of short-time work. The 
employer can increase the short-time allowance by up to 90%. A table, to help you calculate your short-time allowance 
can be found on the website of the Federal Employment Agency. 


Important: Even people who work in temporary agency work (Leiharbeit) can get short-time allowance! Under certain 
circumstances, trainees are also entitled to short-time allowance. There is no short-time allowance for employees who 
have a mini-job. 


If the short-time allowance is not sufficient to finance your living, you can apply for supplementary social assistance 
(aufstockende Leistungen) at the job center or the social welfare office (Sozialamt). This also applies to: persons with 
permission to reside (Aufenthaltsgestattung) or special leave to remain (Duldung) and persons with a residence permit 
(Aufenthaltstitel) for employment or training. 


Attention: Receiving supplemental social assistance from the job center or the social welfare office may impact your 
residency status! Receiving short-time work allowance will not affect your residency. If you have any questions, be 
sure to contact a Fair Integration advice center! 


Will I still get my wages if my company closes? 


There are three options: 


1. A government authority quarantines your company because, for example, many employees have contracted the 
coronavirus. The following applies: The employer generally bears the operational risk, even if operational problems that 



https://www.faire-integration.de/en/article/453.what-is-a-works-council-what-is-a-staff-council.html

https://www.faire-integration.de/en/article/454.what-are-the-tasks-of-the-works-council.html

http://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/erleichtertes-kurzarbeitergeld.html

https://www.arbeitsagentur.de/datei/kug050-2016_ba014803.pdf
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they did not cause arise. If the closure has been ordered externally by an authority, the employer must continue to pay 
wages.  


2. Your employer closes the company because he no longer has a job for you. If he meets the requirements, he can ask 
for short-time work allowance (Kurzarbeitegeld) from the employment agency (Agentur für Arbeit) for his employees. 
You can find out what "short-time work allowance" means in the question: "What is short-time work allowance". 


3. Your employer closes the business voluntarily or as a precaution. In this case, you can stay at home and the employer 
must continue to pay your wages. 


Can my employer fire me because there is currently no work for me? 


If you have been working in a company with 10 or more employees for more than 6 months, the statutory protection 
against dismissal (Kündigungsschutz) applies. This means that there must be certain reasons for a termination 
(Kündigung). The current corona crisis is not automatically a reason for operation related  redundancies (betriebsbedingte 
Kündigung). If your employer terminates your contract with this reason, you should have your termination legally 
checked. To do this, you must file a so-called unfair dismissal complaint (Kündigungsschutzklage) with the competent 
labour court (Arbeitsgericht).  


Important: A termination might have consequences for your residency. If you have any questions, be sure to seek 
advice! 


Attention: If your employer wants you to sign a termination notice, you might actually sign your own notice of termination 
or a termination agreement (Aufhebungsvertrag). This can have disadvantages for you! Seek advice from a Fair Integration 
counselling office before you sign anything! Read the information on our flyer "Termination - what I need to know!". 


Does my employer have the right to send me home? 


The employer can send you home if he has the impression that you are sick or due to an infection, that presents a risk for 
your colleagues. The employer can also send you home as a precautionary measure. In both cases, your employer must 
continue to pay your wages. If you are healthy and able to work, the employer needs a good reason or your consent to 
send you home. If he has no good reason, you have the right to continue receiving your full wages. 


If the employer does not have enough work for you he is not allowed to single handedly decide that you have to reduce 
your accumulated overtime hours, take vacation, or reduce the credit on your working time account. You can read what 
a working time account is here. 


Am I entitled to do home office, i.e. to work from home in the current situation? 


You are not entitled to work from home, that is, to do "home office". If you want to work from home, you must discuss 
this with your employer. Many employers are currently making home office regulations. If you get such an offer from your 
employer, you should take advantage of it. Home office regulations can result from company agreements or a collective 
agreement. If there is a works council in your company, ask your works council which regulations apply to you. You can 
find out what a works council is and about its responsibilities here and here. 


In some companies, working from home is difficult. If there is no home office regulation in your company, you have to 
ask your employer whether you can work from home or not. 


My vocational school is closed because of the coronavirus. What should I do? 


If your vocational school is closed, you must go to the company, in which the practical training takes place. Unless the 
company is closed due to quarantine. For exams, you must always ask the responsible office whether the exam is taking 
place. You can also find more information under this link. 


Attention: If you have a “special leave to remain for the purpose of training” (Ausbildungsduldung) and get fired from 
your vocational training, get advice quickly! 



https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.faire-integration.de%2Fkontext%2Fcontrollers%2Fdocument.php%2F74.d%2Fe%2F92cadd.pdf%3Ffbclid%3DIwAR06EPQAeSCVu_s3ORaBF72eoVXFJzxDe9OlSuIg4whXli4PIP1bhj6hTrE&h=AT1d4uG25RPMqqA8agJdvTEieEJCPpddXeK4GYSp7futd_kfKrWc5884r69NzWVOff6M8PgAWQnxl3BY1TywPrWGdKl5b6zvGnxJcUXv-RGbcH30Kw4EMs2mwh_avp8PeR8iKz6sZAps48mYymoAp-80lq2h22OP-VPvCTrOcMtAI0VrJ7i5Zzkb3J0UfrK-S14aFSfsdcCXr0hoUpMynlqSojLYsKR84Zvfsk-wb6sQrPE_CYN5mao1kCTgoI_H5rZprect8M9VB8ldQm7vg7Y2hLHTC6gOwXWgk8xRcqdK2Kt2Y521khPJtiuOCqS4fqlcDULAbh6WHrHC0WMv3Gwbpyb70M3aJe5safj_utre36qof0j3cg7u0GbEpbi-GzDLI-Tt8W2jWzVzW1Cz3c5G5MJn_AB1TiMtjEcJ0Pf_zx6r_Beq9rZcbjHcH3qtXmkvxCWuJ4nqTPjnpq1iNAaUEBckLwjznHSa1irMSR6d9ItI7sjRSBwhAuYIEm7XcglFj6yMItWo0_aiKD5uV76nbOGkloaQzUlgtkYk7hyuDITLht2cLH20voMK-I49J46qvmNibWuBE7E6Nr7Ru9wrYhLj8yLHGgmpHGO_XnZzHXmQPiLZCYsaWRc3xZn3wg

https://www.faire-integration.de/en/article/137.6-what-is-a-working-time-account.html

https://www.faire-integration.de/en/article/453.what-is-a-works-council-what-is-a-staff-council.html

https://www.faire-integration.de/en/article/454.what-are-the-tasks-of-the-works-council.html

https://www.ihk-nordwestfalen.de/bildung/ausbildung/bildung-a-z/coronavirus-faq-ausbildung--4721392
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My child's kindergarten / school is closed because of the coronavirus. I have to stay home and take care of my child. 
Do I continue to receive money from my employer for the time I look after my child? 


Parents have to do everything in their power to ensure that their children are looked after. Under certain circumstances, 
you can receive part of your net wage (67%; but no more than € 2016 net) for a period of up to 6 weeks, if you have no 
other way of looking after your children (e.g. through another parent or caretaker). You will continue to receive the money 
from your employer. However, before you can claim this payment, you must first use up your vacation from the previous 
year, the vacation you have already planned and reduce overtime hours. 


This is a new regulation that the federal government has adopted because of the corona crisis. This rule applies to parents 
who have a child under the age of 12. This rule does not apply to vacation periods (e.g. periods in which the kindergarten 
/ school would have been closed anyway). If you have any questions, contact a Fair Integration advice center! 


Attention: If you work in a so-called "systemically relevant profession" (e.g. as a doctor, police officer, elderly or nursing 
staff etc.), your child may be entitled to emergency care (Notbetreuung). In this case, you can take your child to the school 
/ day care center that they normally attend. In order to send your child to emergency care in some federal states it is 
sufficient if one parent works in a systemically relevant profession.  


If you make less due to the Corona crisis, for example because you receive short-time work allowance and your wages are 
not sufficient to support your family, you can get a child supplement (Kinderzuschlag) of up to € 185 a month under certain 
circumstances. As of April 2020, families who apply for the child supplement must provide proof of the income of the 
month before the application. This regulation is to apply until September 30th, 2020. You must submit the application for 
the so-called "emergency child supplement" (Notfall-Kinderzuschlag) to your “Familienkasse”. You can apply online. You 
can find more information on the website of the Employment Agency  (Agentur für Arbeit). 


Can my employer make me work overtime if my colleagues are sick and unable to work? 


Overtime must always be agreed upon beforehand: in the employment contract (Arbeitsvertrag), in a company 
agreement (Betriebsvereinbarung) or in a collective agreement (Tarifvertrag). If there is no agreement, the employer may 
not order overtime without your consent. In exceptional situations, the employer may require you to work overtime. This 
applies, for example, if the employer can use overtime to ward off damages that threaten the company and that cannot 
be avoided otherwise. 


Does the employer have the right to send me on vacation? 


When determining vacation, the employer must always take your wishes into consideration. In principle, he cannot force 
you to take vacation. If you are on short-time work (Kurzarbeit), other regulations may apply. If you have any questions, 
please contact a Fair Integration advice center! 


Can I postpone my requested vacation? 


If you have submitted a leave request (Urlaubsantrag) and the employer has approved it, it is a two-way agreement to 
which both sides are bound. You can therefore only postpone your vacation with the consent of your employer. Talk to 
your employer whether this is possible under the current circumstances. 


What happens if the bus, the S-Bahn, the U-Bahn or the train stop running and I cannot get to work? 


It is the responsibility of the employee to arrive at work on time. This means that as an employee, you have to make sure 
that you get to your workplace. Your employer does not have to pay you for the days that you do not come to work 
because of these circumstances. 


If you are unable to reach your work place due to failure of public transportation, it might make sense to talk to your 
employer. Perhaps a suitable solution can be found (e.g. home office). You can also read the answer to the question: "Am 
I entitled to do home office, i.e. to work from home in the current situation?". 


 



http://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/notfall-kiz
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I suspect that I have been infected with the coronavirus. Do I have to be in quarantine? 


If you have reasonable grounds to suspect that you have contracted the infection (e.g. because you have been in contact 
with someone who is infected with the coronavirus), you should inform your employer immediately. Then you need to 
clarify whether a medical examination is necessary. 


In addition, the competent authority can decide that you have to be quarantined, even if you are not ill yourself. For 
example, this could be the case if you have been in a heavily affected area in Germany or in an international risk area 
within the past 14 days, or because you have had contact with a person who has contracted the coronavirus. Please note 
the current information from the doctors and health authorities in your area. This explains what you should do if you 
suspect you have been infected. The relevant authority, such as the health authority (Gesundheitsamt), decides whether 
you need to be quarantined. 


Will I still get money from my employer if I am in quarantine? 


Quarantine means that you have to stay home for a certain period. The relevant authority, like the health authority 
(Gesundheitsamt), decides if this is the case for you or not. You will continue to receive your wage while you are in 
quarantine. The Protection Against Infection Act (Infektionsschutzgesetz) regulates who is responsible for the loss of your 
salary. 


Warning: If someone in your company is infected with the coronavirus, colleagues who have been in contact with the 
person may be put under quarantine. In this specific case, clarify this with your employer and the local health authority! 


As long as you are healthy and circumstances allow you to, you may have to work from home (e.g. in home-office) while 
you are in quarantine. Discuss this with your employer. 


What happens with my wage if I have contracted the coronavirus? 


If you have contracted the coronavirus, you will be unable to work and will receive a certificate of incapacity for work 
(Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) from your doctor. You must send this to your employer and your health insurance 
company (Krankenkasse). The normal rules in the event of incapacity to work apply here. If you are not working, you will 
continue to be paid by your employer for 6 weeks in accordance with the Continuation of Remuneration Act 
(Entgeltfortzahlungsgesetz). If you are sick for longer than 6 weeks you will receive sick leave benefits (Krankengeld) from 
your health insurance company. Those who are not insured through their work, e.g. mini-jobbers and people who are 
pursuing student employment do not receive sick leave benefits. 


Warning: Usually you do not have to tell your employer why you are unable to work. However, since the coronavirus is 
highly contagious, it is highly advisable to inform the employer and colleagues about your infection with the coronavirus. 
This is the only way your employer can react accordingly and prevent the spread of the coronavirus. Your employer can 
write down a reporting obligation in a company agreement (Betriebsvereinbarung). 


Do I have to go to the doctor to report sick (Krankmeldung)? 


For minor illnesses, such as a mild cough or a sore throat, call the doctor's office. You do not have to go to the doctor's 
office in person. After a phone call to your doctor, you can receive a sick note (Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung), for a 
maximum of 14 days by post. This is a new regulation that will initially apply until June 23, 2020. 


If the doctor's office is overloaded, the sick note may arrive late. In this case, pass the sick note on to the employer quickly 
as soon as it arrives. 


The CovApp also helps you to better assess the need for a doctor's visit or coronavirus tests. 


I am afraid of being infected with the coronavirus. Can I stay at home? 


The fear of being infected on the way to work or at work is no reason to not go to work. If you decide to stay at home on 
your own without consulting your employer and without a doctor's certificate of incapacity for work 



https://covapp.charite.de/
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(Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung), your employer can give you a written warning (Abmahnung) or terminate your 
contract (Kündigung). 


Do I have to travel to a corona risk area if my employer sends me there on a business trip? 


Your employment contract states whether business trips in Germany and abroad are compulsory for you. If you do not 
go on a business trip despite your obligation, this can be a reason for a written warning (Abmahnung) or termination 
(Kündigung). 


Important: Nevertheless, your employer cannot send you on business trips anywhere without restrictions.  You have the 
right to refuse a business trip under certain circumstances. The employer has a duty of care (Fürsorgepflicht). This means 
that, among other things, he has to protect the health of his employees. If there is an official travel warning from the 
Federal Foreign Office (Auswärtiges Amt) for a specific country or area, the employer must take this into consideration. 
Should your employer nevertheless send you on a business trip to a risk area, you should always speak to your supervisor 
and / or the works council. Let the Fair Integration advice center help you! 


You can find the current travel warnings from the Federal Foreign Office (Auswärtiges Amt) under the following link. 


What must my employer do to protect me from the coronavirus? 


The employer must inform you of the risk of infection at work. He must inform you of the hygiene measures to be followed 
and take measures for your protection. Employees must be able to do their work safely. The risk of infection must be as 
low as possible. This can also include that the employer must provide you with facemasks and disinfectants in washrooms 
and at the entrances to the company. 


Do I have to follow the protective measures ordered? 


Your employer has a so-called “instruction right” (Direktionsrecht). This means that he can require you to implement the 
necessary hygienic measures against the spread of the coronavirus. For example, the employer can tell you to wear a 
facemask and to wash or disinfect your hands regularly. 


 


 


 


If you have any further questions, please contact your Fair Integration advice center. Please note that the Fair Integration 
consultants can best be reached by phone or email during this time. 


The contact details (telephone number, email address) can be found here: 


www.faire-integration.de/beratungsstellen  


 


 



https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/10.2.8Reisewarnungen.

http://www.faire-integration.de/beratungsstellen
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die anhaltende Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Arbeit des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und die Bearbeitung der 
Asylanträge aus. Das Bundesamt ist sich bewusst, dass es angesichts der 
gegenwärtigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens für 
Antragstellende schwierig sein kann, eine Rechtsberatung oder 
anwaltliche Vertretung in Anspruch zu nehmen bzw. Rechtsmittel 
gegen Bescheide des Bundesamtes einzulegen. 
 
Aus diesem Grund wurde das Verfahren zur Zustellung von Bescheiden 
vorübergehend angepasst, um somit Rücksicht auf die schwierigen 
Umstände nehmen zu können, unter denen die Anwaltschaft derzeit zu 
arbeiten hat, sowie eine zusätzliche Belastung der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit durch Wiedereinsetzungsanträge zu 
vermeiden.  
 
Das Bundesamt hat eine möglichst einfache und pragmatische Lösung 
angestrebt, die auch in der Folge zu möglichst keinen Komplikationen 
führen soll.  
 
Vorgesehen ist daher folgendes Verfahren in drei Schritten: 
 
Stufe 1 – bis 19.04.2020 
Bis zum 19.04.2020 werden ausschließlich vollumfänglich stattgebende 
Bescheide zugestellt (darunter fallen auch Bescheide, in denen lediglich 
Art. 16a GG abgelehnt wird) sowie Entscheidungen in 


Asylverfahrensberatung 


Referat 62D 


Frankenstraße 210 


90461 Nürnberg 


Postanschrift:  


90343 Nürnberg 


 


0911 – 943 24020 
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sicherheitsrelevanten Fällen. Alle übrigen Bescheide (Vollablehnungen, 
„Mischbescheide“, Unzulässigkeitsentscheidungen inkl. Dublin-
Bescheide, Widerrufs-/ Rücknahmebescheide) werden nicht zugestellt.  
 
Stufe 2 – ab 20.04.2020 
Ab dem 20.04.2020 werden darüber hinaus sämtliche Bescheide in 
Verfahren, in denen ein Anwalt mandatiert ist, zugestellt. Die 
Zustellung erfolgt in diesem Fall an den Anwalt (mindestens mittels 
Kopie), so dass eine fristwahrende Klageerhebung bzw. Antragstellung 
möglich ist. Dies gilt ebenso für Bescheide in Verfahren, in denen bis 
zum 19.04.2020 die Zustellung unterblieben war oder in denen 
nachträglich ein Anwalt die Vertretung angezeigt hat. Zugestellt werden 
überdies Verfahrenseinstellungen bei Antragsrücknahme und Verzicht 
(nach § 32 AsylG), wozu auch Fälle von Untertauchen und Ausreise 
(nach § 33 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 AsylG) zählen. 
 
Stufe 3 – ab 04.05.2020 
Ab dem 04.05.2020 werden wieder regulär alle Bescheide 
uneingeschränkt zugestellt. Sollte dies aufgrund der Pandemie-Lage 
nicht möglich sein, werden Sie gesondert informiert. 
 
Bis dahin sollen vor Ort durch die Außenstellen des Bundesamtes in 
Abstimmung mit der jeweiligen Dienststelle des Landes, dem örtlichen 
Verwaltungsgericht und der örtlichen Rechtsanwaltskammer 
Vorkehrungen getroffen werden, damit die Einlegung von 
Rechtsbehelfen innerhalb der gesetzlichen Fristen möglich ist. In 
Betracht kommen hierbei u.a. die Ermöglichung von Anwaltskontakten, 
Unterstützung bei der Übermittlung der Bescheide an die anwaltliche 
Vertretung, Schaffung von Beratungsmöglichkeiten oder auch der 
Zugang zu Rechtsantragsstellen der Gerichte außerhalb der 
Aufnahmeeinrichtungen. 
 
Gleichzeitig möchte ich Sie darüber informieren, dass sich das 
Bundesamt dazu entschieden hat, zum gesundheitlichen Schutz der 
Schutzsuchenden sowie der Mitarbeitenden, die bundesamtseigene 
Asylverfahrensberatung vorübergehend auszusetzten. Jedoch wird 
versucht, den Informationsfluss weiter aufrechtzuerhalten. Hierfür 
werden von den Beratenden Informationsmaterialien in mehreren 
Sprachen an zugänglichen Orten zur Verfügung gestellt. Zusätzlich 
werden die Betroffenen über andere Beratungsmöglichkeiten - soweit 
vor Ort noch aktiv - informiert sowie über die aktuelle Corona-Situation. 
 
Bitte geben Sie diese Informationen auch an örtliche WFV weiter. 


 


Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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gez. 
 


Michael Rosenbach 
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Dear friends of the theater, dear people of Nuremberg, 


these days, it is vital to keep our physical distance to help fight the pandemic but at the 


same time, our civil society still needs opportunities to connect – especially in such a crisis. 


Theater is a place that is supposed to connect people. Right now, we can neither perform for 


you nor host any of our community events. We still want to stay in touch and would like to 


invite you to share stories and pictures from your daily life in isolation with us. 


How do you experience these extraordinary and challenging times? What do you find 


comforting and encouraging? Where do you encounter solidarity? What do you miss most? 


We would like to publish your letters, postcards and e-mails – anonymously – on our 


website. And once the time of quarantine is over, we would like to invite all the diarists to 


meet us at 3. Etage in the theater! 


Please send your texts (of up to 150 words) – if you want including some information (name, 


age etc.) about you – to: 


Staatstheater Nürnberg 


360° / Stichwort: Tagebuch 


Richard-Wagner-Platz 2-10 


90443 Nürnberg 


 


Or: 360grad@staatstheater-nuernberg.de 


 


 



mailto:360grad@staatstheater-nuernberg.de
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Liebe Theaterfreund*innen, liebe Nürnberger*innen, 


physisches Abstandhalten ist notwendig, um die Epidemie einzudämmen. Plattformen des 
Austauschs sind notwendig für eine soziale Gesellschaft. Das zeigt sich auch und vor allem in 
Zeiten der Krise.  
 
Das Theater ist eine solche Plattform. Allerdings können nicht nur unsere Aufführungen, 
sondern auch diverse Begegnungsformate wie die Veranstaltungen in der 3. Etage des 
Schauspielhauses können derzeit nicht stattfinden. Wir vom Staatstheater Nürnberg 
möchten trotzdem weiterhin mit Ihnen im Austausch sein!  
 
Die Bundesregierung empfiehlt für die Zeit der häuslichen Quarantäne u. a. das Schreiben 
eines Tagebuchs – wir schließen uns an und möchten Sie einladen, Tagebucheinträge, 
Notizen oder Bilder aus Ihrem Alltag mit uns zu teilen.  
 
Wie erleben Sie diese besondere, herausfordernde Zeit? Was beschäftigt Sie? Was macht 
Ihnen Mut? Wo erleben Sie gesellschaftliche Solidarität? Und was fehlt Ihnen am meisten? 
 
Wir möchten Ihre Briefe, Postkarten oder E-Mails gerne – auszugsweise und anonymisiert – 
in unserem digitalen Fundus veröffentlichen. Und wir möchten, wenn unser Haus wieder 
geöffnet ist, alle Schreiber*innen zu einer Veranstaltung in die 3. Etage des Schauspielhauses 
einladen. 
 
Senden Sie uns Ihre Texte (gerne bis zu 150 Wörter) – und wenn sie mögen ein paar Infos zu 
Ihnen (Name, Alter etc.) – an: 
 
Staatstheater Nürnberg 
360° / Stichwort: Tagebuch 
Richard-Wagner-Platz 2-10 
90443 Nürnberg 
 
Oder: 360grad@staatstheater-nuernberg.de 
 
Herzliche Grüße! 
Ihr Staatstheater Nürnberg Schauspiel 
 


 


 



mailto:360grad@staatstheater-nuernberg.de
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